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Erste Durchführungsverordnung 
zum Gesetz über die Staatsbank 

der Deutschen Demokratischen Republik

vom 1. Dezember 1967

Auf Grund von § 18 des Gesetzes vom 1. Dezember 
1967 über die Staatsbank der Deutschen Demokrati
schen Republik (GBl. I S. 132) wird folgendes verordnet:

§1
(1) In Abänderung des § 1 Abs. 2 der Verordnung vom 

30. Juli 1964 über die Erneuerung der Banknoten der 
Deutschen Notenbank (GBl. II S. 653) wird als Bezeich
nung der Währung der Deutschen Demokratischen 
Republik

i.Mark der Deutschen Demokratischen Republik“ 
(Kurzbezeichnung „Mark“, abgekürzt „M“) 

bestimmt.

(2) Gesetzliche Zahlungsmittel der Deutschen Noten
bank mit der Bezeichnung „Deutsche Mark“ bzw. „Mark 
der Deutschen Notenbank“ behalten weiterhin unein
geschränkte Gültigkeit. Das gilt auch für Schecks, Reise
schecks und andere Zahlungsmittel.

§2
Die Verordnung vom 13. Oktober 1957 über die Aus

gabe neuer Banknoten und die Außerkraftsetzung bis
her gültiger Banknoten der Deutschen Notenbank 
(GBl. I S. 603) wird als gegenstandslos aufgehoben.

§3
Diese Durchführungsverordnung tritt am 1. Januar 

1968 in Kraft.

Berlin, den 1. Dezember 1967

Der Ministerrat 
der Deutschen Demokratischen Republik

St о p h 
Vorsitzender

Der Minister der Finanzen 
B ö h m

Anordnung
über die Versorgung der allgemeinen öffentlichen 
Bibliotheken und der Gewerkschaftsbibliotheken 

mit Literatur

vom 2. November 1967

Um die bedarfsgerechte und kontinuierliche Versor
gung der allgemeinen öffentlichen Bibliotheken und 
der Gewerkschaftsbibliotheken mit Literatur durch die 
Einrichtungen des Verlagswasens und des Buchhandels 
zu gewährleisten, wird im Einvernehmen mit dem Mi
nister für Leichtindustrie und in Übereinstimmung 
mit dem Bundesvorstand des Freien Deutschen Ge
werkschaftsbundes und dem Zentralrat der Freien 
Deutschen Jugend folgendes angeordnet:

§ 1
(1) Die Versorgung der allgemeinen öffentlichen Bi

bliotheken für Erwachsene, Jugendliche und Kinder 
— einschließlich der Bibliotheken in den Häusern der


